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H- 11607 der BeHagen xu den St.enogrzphi,;chrn Protokollen des Nationalrates 
-------,---,--,-----~._--,._---~_._--

XIV. Gesetz[;t.:hungspe:;:iode 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERJUM FüR JUSTIZ 

7030001/23-I1 2/78 246<fIA8 
{~.('~ .• :l.! _ '/:1 (; 'h" ~J v, U.l 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

\'1 i e 11 

zu 210 2182/J-NR/1978 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 
Nationalrat Dro B r 0 e s i g k e und Genossen, be­
treffend Erfahrungen mit dem Suchtgiftgesetz, beant­

. worte ich wie folgt: 

Seit der Suchtgiftgesetznovelle 1971 besteht die 
Möglichkeit, daß Personen, die geringe Mengen Suchtgift 
erworben oder b'esessen haben 9 vorläufig ohne Strafver­
folgung gewissermaßen unter eine einjährige Be\>Jährungs­
frist gestell t "Jerden~ in.'"1erhalb der sie sich der IlOt-

wendigen ärztlichen Behandlung Wld behördlichen Uber­
'"achung unterziehen müssen9 Wird der Betreffende inner­
halb Jahresfrist wieder rückfällig oder entzieht er sich 

der Behandlung oder Kontrolle, so wi.rd das zunächst bedingt 
eingestellte Strafverfahren wieder aufgenclT'.men~ Diese Be­
stimm\mg entspricht der Erkenntnis, daß Beaufsichtigung~ 
ärztliche Behandlung und Kontrolle gerade in den Fällen 
ersten Suchtgiftkontakts wirksamer sind als ein augen­
blickliches Strafübel. 
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Die Bestimmungen der §§ 9a und 9b des Suchtgiftge­
setzes 1951 beziehen sich nur auf Erwerb oder Besitz von 
geringen Mengen Suchtgift p also nicht auf' die Uberlassung 
von Suchtgift p die Tätigkeit der Händler. Die §§ 9a und 9b 
setzen nicht voraus? daß sich der Erwerber oder Besitzer 
von Suchtgift freiwillig der Behörde oder dem. Gericht 

. stellt. Da.B Selbstanzeigen Süchtiger kaum jemals vor-
~ 

kommen~ wie dies in dem der Anfrage zugrunde liegenden 
Bericht der Oberösterreichi.schen Nachrichten vom 22~8.1978 
festgestellt wird p spricht daher nicht gegen eine Verwirk­
lichUJ."1g der Vorstellungen des Gesetzgebers 0 

l~u 10 ~ 

Die geringe Anzahl der bedingten Verfahrenseinstel­
lungen und Zurücklegungen von Strafanzeigen nach dem Sucht­
giftgesetz spricht dafür p daß die Justiz'oohörden von der 
Möglichkeit nach §§ 9a und 9b Suchtgiftgesetz nur gezielt 
Gebrauch machen. Nach Auskunft des Bundesministeriums für 
Gesundhei t und Umwel tschutz (Suchtgiftüber~/Jachun,gsstelle) 
erfolgten im Jahr 197'7 n.ur '132 bedingte Eins tellungen tmd 

ZurUcklegungen p wobei im selben Jahr - nach der Polizei­
lichen Kriminalstatistik 19'17 - insgesamt 1.76L .. Personen 
wegen minder schwerer Suchtgiftd.elikte (ausgenommen also 
vor allem die Verbrechen wider die Volksgesundheit nach 
§6 Suchtgiftgesetz) angezeigt wurden. 

Die Wahrne.r..mtmgsberichte der Oberztaatsanwal tschaften 
- fUr das Jahr 1977 enthalten keinen. Hin\<Jeis auf etwaige 
Schwierigkeiten bei der Vollziehung der §§ 9a und 9b Sucht­
giftgesetz. Soweit im Bericht der Oberstaatsanwaltschaft 
Linz die Evidenthaltung wegen Suchtgiftmißbrauchs ange­
zeigter Personen behandelt wird.? \\lurde bei der sm "16.1191978 

von Bu..'"ldesministerium fiir Justiz und Bund.esministerium für 
Inneres abgehaltenen Behördenle:Lterbesprechtmg eine prak­
tikable Lösung im Rahmen des Elektronj.schen Kriminal-

2168/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



· '" ~ - .'. 

.... '\ r, 

-3-

polizeilichen Informationssystems (EKIS) vorgeschlagen, 
aus dem die Justizbehörden die für eine Entscheid':..U"1g 
nach §§ 9a und 9b Suchtgiftgesetz erforderlichen Daten 
abrufen können" 

~u 201. 
Die gesetzliche I'löglichkei t einer bedingten Ver­

fahrenseinstell~lg oder Zurücklegung der Anzeige nacl1 
§§ 9a und 9b Suchtgiftgesetz besteht 9 wie erwätillt, nur 

ein den Föllen 7 in denen der Angezeigte mit dem aufge­
fUndenen Suchtgift nicht auch andere versorgt hat. Weder 
in den Berichten der Oberstaatsanv.,raltschaften noch in den 
Dienstbesprechungen mit den Herren Oberstaatsanwälten 
haben sich Anhaltspunkte daf'ür ergeben p diese Bestimmun-.. . , 

_ . gen des Suchtgiftgesetzes 1951 ",Urden häufig oder typischer-
weise von Suchtgifthändlern dazu benützt, sich der Bestra-

,. : ." 

fung zu entziehen. Auch aus den vom Bundesministerium für 
.Inneres 11erausgegebenen Jahresberichten der letzten Jahre 
über die Suchtgiftkriminalität in Österreich und in den 

:regelmäßig stattfindenden Kon~aktgesprächen zwischen den 
Sicherhei ts- und Justizbehörden haben sich kei.ne Hin\oJeise 
auf eine über Einzelfälle hina.usgehende Niß brauchs gefahr 
ergebeno Vom Oberstaatsanwalt in Linz, Hofrat Dro Karl 
Edtstadler, 'ViUrde im HÜlblick auf den Bericht in den 
Oberösterreichischen Nachrichten dem Bundesministerium 
für Justiz mitgeteilt, daß auch die Oberstaatsanwaltschaft 
Linz keinerlei T/lab.rnehmungen über eine et·we.ige Nißb1."'auchs­
gefahr gemachthabeo Selbst wenn sich in Einzelfällen ein 
Suchtgifthändler darauf' beruft~ nur eine "Wocbenration 
für den eigenen Verbrauch" bei sich zu .führen, so wird 
diese Schutzbehauptung meist zu widerlegen sein, auch eine 
eine unwiderlegliche körulte aber nur beiI.tl ers ten Nal ZU.ln 

Er.folg fUhren. 
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,.- Auf Grund dieser Überlegungen hält das Bundes-

: ,ministerium für Justiz auch weiterhin die den §§ 9a und 

9b Suchtgiftgesetz 1951~ in der Fassung der Suchtgift­
gesetznovelle 1971. zugrunde liegende Intention des Ge­
setzgebers für richtig und zielführendo Eine' Ä.ndertlJ'1g die-

. ser Gesetzesbestimmung \'\Iird also \fIeder für not11Jendig noch 

auch nur für zweckmäßig erachtet. 
Das Bundesministeriwn für Justiz wird sich vielv~hr 

auch \vei terhin bemühen~ alles dazu beizutragen, damit die 
Vollziehung des Suchtgiftgesetzes im Sinne der ein.gangs 
dargestellten Vorstellungen des Gesetzgebers möglichst 

effektiv bleibt. Beispielsweise darf auf die mit Erlaß 

'vom 8. ,Juli 1976~ JHZ 35l1-040/1-11I 3/76. bewirkte Zu·­
ständigkeitskonzentration bei den Staatsanwaltschaften 
in Suchtgiftsachen und auf den Erlaß vom 250 Oktober 1978, 

JMZ 4900001/.;4-I1 1/78 p hingewiesen 'verden 9 durch den die 

wechselseitige Information zwischen Justiz- lmd Bezirks­
verwaltungsbehörden (und Amtsärzten) bei Handhabung der 
§§ 9a und 9b des Suchtgiftgesetzes 1951 noch intensiver 

gestaltet werden soll. 

3& Jänner 1979 
Der Bundesminister 
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